
Gewerbeanmeldung für Photovoltaikanlagen auf eigen genutzten Hausdächern – Bereinigung des 
Gewerberegisters  
 
Das Ordnungsamt der Stadtverwaltung Trier weist darauf hin, dass für den Betrieb von Photovoltaikanlagen, 
unabhängig von deren Größe, keine Gewerbeanmeldung nach § 14 Gewerbeordnung (GewO) erforderlich 
ist, wenn Photovoltaikanlagen auf Dächern eigen genutzter Gebäude installiert werden. Der Grund hierfür 
ist, dass der Betreiber der Photovoltaikanlage regelmäßig nur einen Vertragspartner, nämlich den 
Energieversorger, hat. Es geht einzig um das privatrechtliche Vertragsverhältnis zwischen dem Betreiber der 
Photovoltaikanlage und dem Betreiber des Netzes, in das der Strom eingespeist werden soll.  
 
Die (umsatz-)steuerliche Beurteilung, die von den Finanzämtern vorgenommen wird, bleibt hiervon 
unberührt. Die Entscheidung der Finanzämter in Bezug auf einen möglichen Vorsteuerabzug erfolgt 
eigenständig und vollkommen unabhängig von der gewerberechtlichen Beurteilung bzw. der Vorlage einer 
Gewerbeanmeldung nach § 14 GewO. 
 
Wie vorstehend ausgeführt, ist die Gewerbeanmeldung zur Geltendmachung der Umsatzsteuer nicht 
erforderlich. Soweit sie teilweise früher gefordert wurde, ist sie entbehrlich geworden. Daher wird die 
Stadtverwaltung Trier das Gewerberegister von Amts wegen zum 31.10.2011 bereinigen.  
 
Bereits gewerblich gemeldete Photovoltaikanlagen auf Dächern eigen genutzter Gebäude können 
selbstverständlich vor Ablauf der Frist persönlich oder postalisch (Formular auf www.trier.de) erhältlich) 
kostenfrei abgemeldet werden. Ansprechpartnerin im Ordnungsamt Trier ist Frau Feltes, Tel. 718-2327. 


